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Restauratorenvertrag
für Restaurierungsleistungen und restauratorische Untersuchungen

- Vordruck des Oberkirchenrates der Ev. - Luth. Landeskirche Mecklenburgs, Stand Juni 2007 -

Zwischen  
 - Körperschaft öffentlichen Rechts -

Name der kirchlichen Körperschaft

vertreten durch  


Vertretungsorgan

in  
 Tel./Fax :  

nachstehend Auftraggeber genannt,

und dem Restaurator  


Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung

in  
 Tel./Fax :  

nachstehend Auftragnehmer genannt,

wird nachfolgender Werkvertrag geschlossen, der zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung durch den Oberkirchenrat bedarf.

§ 1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen für folgende(s) Objekt bzw. Teilobjekte:

 .

§ 2

Grundlagen des Vertrages

(1) 
Grundlagen des Vertrages sind:

1. 
die denkmalrechtliche Genehmigung vom  
 auf der Grundlage einer denk-malpflegerischen Zielstellung. 
2. 
der Beschluß des Kirchgemeinderates vom  
 .
(2) 
der Auftragnehmer hat folgende Bestimmungen der Landeskirche zu beachten:


1. 
Kirchbaugesetz (KBauG) vom 16. November 2002, 


2. 
Kirchliche Bauverordnung(KBVO) vom 12. April 2003.

(3)
Die denkmalrechtliche Genehmigung ist beim Oberkirchenrat zu beantragen (DschG, § 6 KBauG, § 28 KBVO).
§ 3

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer führt seine Leistungen in Übereinstimmung mit der denkmalpflegerischen Ziel-stellung auf der Grundlage seines Kostenangebotes vom  
 (s. Anlage 1) aus.

Im Kostenangebot sind sämtliche Leistungen aufgeführt, die für die vollständige Herstellung des Werkes einschließlich Nebenleistungen notwendig sind.
§ 4

Pflichten des Auftragnehmers

(1) 
Die Leistungen müssen dem allgemeinen Stand der einschlägigen Wissenschaft, den anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den öffentlich-rechtlichen Bestim-mungen entsprechen.

(2)
Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Auftragnehmer die Pflicht, den Auftraggeber über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten und zu beraten.

(3)
Zu den Pflichten des Auftragnehmers gehört, wenn nicht anders schriftlich festgelegt, das wöchentliche Erstellen von gutachterlichen Vermerken zum Stand der Arbeiten und den weiteren arbeitstechnischen Vorgehensweisen (Baustellenprotokolle).

Über die geleisteten Stunden sind vom Auftragnehmer Nachweise zu führen. Diese müssen mindestens folgende Angaben enthalten: Datum, Name und Qualifikation der Bearbeiter, Art der Leistung, Anzahl der Stunden  und Unterschrift. Die Nachweise sind dem Auftraggeber wöchentlich zur Anerkennung vorzulegen. 

(4)
Wenn erkennbar wird, dass die zu erwartenden Restaurierungskosten überschritten werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen und Vorschläge zu erarbeiten, wie durch Einsparungen oder alternative Lösungen die Kosten dennoch einzuhalten sind. Ist eine Überschreitung der Kosten nicht zu vermeiden, so begründet der Auftragnehmer die Kostenüberschreitung und lässt sich diese durch den Bauherrn und den Oberkirchenrat genehmigen. Mit den zusätzliche Kosten verursachenden Arbeiten darf erst nach der schriftlichen Genehmigung des Oberkirchenrates begonnen werden. 

(5)
Der Auftragnehmer übergibt nach Fertigstellung der Restaurierung dem Auftraggeber*  
-fach und dem Oberkirchenrat je eine Restaurierungsdokumentation.

(6)
Dem Auftraggeber sind lichtpausfähige Kopien der Bestandsaufnahme- und der Bestandszeich-nungen nach Fertigstellung der Restaurierungsleistungen auszuhändigen. 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Zeichnungen und Akten jederzeit dem Auftraggeber auszu-händigen. Vor der Vernichtung wird er sie dem Auftraggeber anbieten. Er ist nicht verpflichtet, diese länger als 5 Jahre aufzubewahren.

§ 5

Leistungen des Auftraggebers

(1)
Der Auftraggeber sorgt dafür, dass keine unbefugten Personen an die zu restaurierenden Kunst-gegenstände herankommen, indem er den Restaurierungsbereich durch zweckmäßige Vorhänge oder anderweitige Maßnahmen abgrenzt.
(2) 
Bei Gottesdiensten und anderen kirchlichen Feiern und Veranstaltungen werden folgende Fest-legungen vereinbart:


 .

(3)
 Für die Durchführung der Arbeiten werden vom Auftraggeber bauseits gestellt:


 .

*in der Regel 2-fach. Bei Fördermaßnahmen sind die Bestimmungen der jeweiligen Förderer zu erfüllen.

§ 6

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

(1) 
Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu erbringen haben und über die mit diesen vereinbarten Termine /Fristen.

(2)
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können.
(3)
Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen.

§ 7

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

(1)
Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich nach Kenntniserlangung über Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Restaurierungsausführung beauftragte Unternehmen ergeben könnten. Die Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt dem Auftraggeber.

(2)
Finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt ebenso für den Abschluss, die Änderung und Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise.
(3)
Der Auftragnehmer darf unbeschadet des § 6 Abs. 2 Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Pläne aushändigen und keine Auskünfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen.

§ 8

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Aufforderung über seine Leistungen unverzüglich und ohne besondere Vergütung Auskunft zu erteilen, bis das Rechnungsprüfungsverfahren für die Restaurierungsleistungen für abgeschlossen erklärt wird.

§ 9

Termine und Fristen

Für die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine:

Beginn der Restaurierungsarbeiten am:  

Fertigstellung der Restaurierungsarbeiten:  

§ 10

Vergütung

Grundlage der Abrechnung ist ein Stundenhonorar für

Ltd. Restaurator  
 €

Restaurator  
 €

Praktikant  
 €

incl. Nebenkosten netto.
Höchstbetrag für die Vergütung geschätzt:

a)
für den Auftragnehmer:  
 Stunden x   
 €
=  _____________ €

b)
für den Mitarbeiter:  
 Stunden x   
 €
=    ____________ €

c)
für Techn. Zeichner:  
 Stunden x   
 €
=  _____________ €


Zwischensumme:

=  _____________ € netto

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von z.Zt. 19%

=  _____________ €
Vergütung
=  _____________ € brutto

Bei Kostenänderungen ist entsprechend § 4 Abs. 4 vorzugehen. Die Abrechnung der erbrachten Re-staurierungsleistungen erfolgt gegen exakten Nachweis.
§ 11

Abnahme

(1)
Die Abnahme erfolgt im Beisein des Auftragnehmers oder seines Vertreters. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Abnahme des restaurierten Kunstgutes unmittelbar nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftraggeber, den Baubeauftragten, den Amtsrestaurator und einen zuständigen Vertreter des Oberkirchenrates durchführen zu lassen. 

(2)
Die Abnahme setzt voraus, dass der Auftragnehmer den genauen Termin der Fertigstellung der Arbeiten dem Auftraggeber schriftlich einen Monat vorher ankündigt und dabei um Abnahme unmittelbar nach Fertigstellung bittet. Die Abnahme soll spätestens einen Monat nach Fertigstellung erfolgen. Der Abnahmetermin muß die Teilnahme der Vertreter nach § 11 Absatz 1 Satz 2 ermöglichen. Von der Abnahme ist ein Abnahmeprotokoll zu fertigen. Das Abnahme-protokoll ist der Restaurierungsdokumentation beizufügen.

§ 12

Zahlungen

(1)
Für die Vergütung wird folgendes vereinbart:

(a) 
Auf Aufforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Höhe von 90% des Honorars für die bereits erbrachten Leistungen einschließlich Mehrwertsteuer gewährt. 

(b) 
Die Restzahlung erfolgt nach Fertigstellung der Restaurierung. Sie beträgt maximal 90% des vereinbarten Honorars. Die restlichen 10% werden 14 Tage nach erfolgter Abnahme der Re-staurierungsleistungen und Aushändigung der Restaurierungsdokumentation u. Bestandspläne gemäß § 4 Absatz 5 und 6 fällig.

(2)
Alle Rechnungen sind im Original einzureichen.

(3)
Wird nach Prüfung der Schlußzahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen.

(4)
Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag von Empfang der Zahlung an mit 4% für das Jahr zu verzinsen.

§ 13

Urheberrecht

(1)
Der Auftraggeber darf die Unterlagen für die im Vertrag genannte Restaurierungsmaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesentlichen Änderungen eines nach dem Urheberrecht geschützten Werkes - soweit zumutbar – anhören.

(2)
Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namenangabe des Auftragnehmers.

(3)
Im Übrigen gilt das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1969 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 14

Vorzeitige Auflösung des Vertrages

(1)
Der Vertrag kann von beiden Teilen nur aus wichtigem Grunde fristlos gekündigt werden.

(2)
Pflichtverletzungen aus diesem Vertrag bzw. Pflichtverletzungen, die das Gesamtwerk gefähr-den, insbesondere der nicht fachgerechte Umgang mit dem Restaurierungsgut, berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung.

(3)
Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, so steht diesem eine Vergütung für Leistungen zu, die er bis zur Kündigung erbracht hat.

§ 15

Haftung des Auftraggebers

(1)
Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche des Auftraggebers richten sich nach den gesetz-lichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

(2)
Im Falle einer Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Beseitigung des Schadens beteiligt wird.

(3)
Die Ansprüche des Auftraggebers aus diesem Vertrag verjähren in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit der Erfüllung der letzten nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung, spätestens jedoch bei Abnahme des Werkes. 

§ 16

Haftpflichtversicherung

(1)
Zur Sicherung etwaiger Ersatzansprüche des Auftraggebers aus diesem Vertrag ist von dem Auftragnehmer eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen:


a) für Personenschäden
1.000.000,00 €


b) für sonstige Schäden
250.000,00 €

(2)
Bei Arbeitsgemeinschaften muß Versicherungsschutz für alle Mitglieder bestehen.

(3)
Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht.
§ 17

Arbeitsgemeinschaften

(1)
Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied, die Federführung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber unwirksam.

(2)
Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemein-schaft gesamtschuldnerisch.

(3)
Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an dem im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

§ 18

Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Beteiligten vor Beschreitung des Rechtsweges ver-pflichtet, den Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, Münzstraße 8, Postfach 111063, 19 010 Schwerin, um eine Schlichtung zu bitten.
§ 19

Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1)
Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit diese Leistungen vor Ort zu erbringen sind.

(2)
Gerichtsstand für die Leistungen des Auftragnehmers ist der Sitz des Auftraggebers.

§ 20

Schlußbestimmungen

(1)
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

(2)
Falls Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sind, wird davon die Gültigkeit der anderen Bestim-mungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen Bestimmungen soll gelten, was dem gewollten Zweck im gesetzlich erlaubten Sinn am nächsten kommt.

(3)
Den Parteien ist bekannt, daß die Wirksamkeit dieses Vertrages von der Erteilung kirchen-aufsichtlicher Genehmigungen auf Grundlage von Vorschriften des kirchlichen Rechts abhängig ist.

Ort, Datum 
Ort, Datum

Für den Auftraggeber
Der Auftragnehmer


1.Vorsitzender des KGR (Siegel)


Für den Auftraggeber 
Mitglieds-Nr. des VDR


weiteres Mitglied des KGR 

Genehmigung durch den Oberkirchenrat:

Der Vertrag wird mit / ohne Auflagen genehmigt.


Schwerin, 




 (Siegel)


Der Oberkirchenrat



